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Fünfte Satzung zur Änderung der Entgeltsatzung für die Nutzung des Kloster-

Schlosskomplexes, der Schulräume, der Sporthalle, der Außensportanlagen und der sonstigen 

Räume der Stadt Dargun vom 23.05.2005 
 

 

Die Stadtvertretung hat auf der Sitzung am 13. Juni 2017 folgende Satzungsänderung 

beschlossen: 

 

 

 

Artikel 1 

 

 

Der § 3 Absatz 2 Nr. 6  Speicher  -Ausstellungsraum je Veranstaltung erhält folgende 

Fassung: 

 

6.  Kloster-Komplex 

 

Speicher  Ausstellungsraum je    275,00 € ( mit Heizung und mit 

   Veranstaltung           Reinigung) 

        250,00 € ( ohne Heizung und  

               mit Reinigung) 

 

 

Artikel 2 

Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt mit ihrer Veröffentlichung in Kraft. 

 

Dargun, 13. Juni 2017 

 

 

 

gez. Wellnitz 

Bürgermeister 
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